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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welcher Konfession die Erstklässlerinnen und Erstklässler in den vergangenen 
zehn Schuljahren bis heute jeweils angehört haben (bitte aufgeschlüsselt nach 
Schuljahr sowie nach jeweiliger Konfession sowie ohne Konfession);

2.  wie viele Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Baden-Württemberg in 
den vergangenen zehn Schuljahren bis heute jeweils den Religionsunterricht 
sowie den Ethikunterricht besucht haben (bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr, 
Schulart und Klassenstufe, Konfession sowie unter Angabe der absoluten und 
prozentualen Zahlen);

3.  wie die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler zwischen dem Ethikunterricht 
und dem Religionsunterricht in den vergangenen zehn Schuljahren bis heute 
prozentual in den Schularten und Klassenstufen verteilt war bzw. ist (bitte auf-
geschlüsselt nach Schuljahr, Schulart und Klassenstufe);

4.		aus	 welchen	 Gründen	 an	 den	 Grundschulen	 kein	 Ethikunterricht	 stattfindet,	
insbesondere unter Darstellung, wie es die Landesregierung bewertet, dass es 
dadurch für eine wachsende Zahl von Kindern ohne Konfession kein Bildungs-
angebot gibt;

5.  wie sie die Erfahrung von Schulkindern in den Grundschulen bewertet, die 
nicht am Religionsunterricht teilnehmen, hinsichtlich der Themen Ausgren-
zung und fehlender Zugehörigkeit;

6.  was diejenigen Kinder, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, in dieser Zeit 
machen, insbesondere unter Darlegung, welche Empfehlung sie den Grund-
schulen für die Gestaltung dieser Zeit gibt;
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 7.  wie sie sicherstellt, dass für Schülerinnen und Schüler, die in der Grundschule 
den Religionsunterricht nicht besuchen, ausreichend Kontingentstunden für 
den Ersatzunterricht zur Verfügung stehen, da die Schülerinnen und Schüler 
im Rahmen der verlässlichen Grundschule parallel zum Religionsunterricht 
beschult werden müssen;

 8.  wie viele Lehrkräfte in den vergangenen zehn Schuljahren bis heute an den 
verschiedenen Schularten für den Ethikunterricht zur Verfügung standen bzw. 
stehen, insbesondere unter Darstellung, ob deren Zahl ausreichend war bzw. 
ist (bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr und Schulart);

 9.  wie viele Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung für das Fach Ethik in den ver-
gangenen zehn Schuljahren bis heute neu an den Schulen in Baden-Württem-
berg eingestellt wurden (bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr und Schulart);

10.  wie viele Lehrkräfte für den Ausbau des Ethikunterrichts an den Grundschu-
len notwendig wären;

11.		mit	welchen	finanziellen	Kosten	sie	durch	die	Einführung	des	Ethikunterrichts	
an den Grundschulen rechnen würde;

12.  aus welchen Gründen das Fach Ethik nicht mit dem Fach Religion gleichge-
stellt ist;

13.  welche Alternativangebote zum Fach Religion für konfessionslose Kinder an 
den Grundschulen in Baden-Württemberg angeboten werden, insbesondere 
unter Darstellung, ob diese mit zusätzlichen Kosten für die Familien der Schü-
lerinnen und Schüler verbunden sind;

14.  ob und wie sie plant, Ethik für das Grundschullehramt als Studien- und Prü-
fungsfach einzuführen;

15.  ob und wann sie plant, das Fach Ethik verbindlich an allen Grundschulen 
in Baden-Württemberg einzuführen (bitte unter Darstellung eines konkreten 
Zeitplans).

8.1.2024

Stoch, Binder, Born
und Fraktion

B e g r ü n d u n g

Nach § 100a des Schulgesetzes von Baden-Württemberg dient der Ethikunterricht 
der Erziehung der Schülerinnen und Schüler zu verantwortungs- und wertbewuss-
tem Verhalten. Seit dem Schuljahr 2021/2022 können Schülerinnen und Schüler 
ab der Klassenstufe fünf das Fach Ethik an der weiterführenden Schule besuchen. 
An den Grundschulen wurde das Fach Ethik allerdings bis heute nicht eingeführt. 
Hinsichtlich der Zunahme der Zahl von Kindern ohne Konfession und der Aufga-
be, auch für diese Schülerinnen und Schüler während der Zeit des Religionsunter-
richts ein entsprechendes Bildungsangebot zu gewährleisten, befasst sich dieser 
Antrag mit dem derzeitigen Stand des Ethikunterrichts und der weiteren Entwick-
lung dieses Angebots, insbesondere an Grundschulen.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 31. Januar 2024 Nr. KMZ-0141.5-17/2/6 nimmt das Minis-
terium für Kultus, Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welcher Konfession die Erstklässlerinnen und Erstklässler in den vergangenen 
zehn Schuljahren bis heute jeweils angehört haben (bitte aufgeschlüsselt nach 
Schuljahr sowie nach jeweiliger Konfession sowie ohne Konfession); 

2.  wie viele Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Baden-Württemberg in 
den vergangenen zehn Schuljahren bis heute jeweils den Religionsunterricht 
sowie den Ethikunterricht besucht haben (bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr, 
Schulart und Klassenstufe, Konfession sowie unter Angabe der absoluten und 
prozentualen Zahlen);  

3.  wie die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler zwischen dem Ethikunterricht 
und dem Religionsunterricht in den vergangenen zehn Schuljahren bis heute 
prozentual in den Schularten und Klassenstufen verteilt war bzw. ist (bitte auf-
geschlüsselt nach Schuljahr, Schulart und Klassenstufe); 

Die Fragen 1 bis 3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet. 

Die Konfession der Schülerinnen und Schüler wird im Rahmen der amtlichen 
Schulstatistik	 nicht	 generell	 abgefragt.	Die	Schulleitungen	 sind	 zwar	 verpflichtet,	
bei der Aufnahme einer neuen Schülerin bzw. eines neuen Schülers die Zugehörig-
keit zu einem der acht Bekenntnisse (derzeit gibt es evangelischen, römisch-katho-
lischen, alt-katholischen, jüdischen, syrisch-orthodoxen, alevitischen, orthodoxen 
und islamischen Religionsunterricht sunnitischer Prägung in Baden-Württemberg), 
für	die	Religionsunterricht	an	öffentlichen	Schulen	eingerichtet	ist,	zu	erfassen.	Die-
se Daten dienen jedoch ausschließlich als Grundlage für die Planung eines entspre-
chenden Angebots an der jeweiligen Schule und werden nicht aggregiert.

Dem Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW) liegen aus der 
evangelischen und katholischen Religionsstatistik die Konfession der Schülerin-
nen und Schüler nach Schulart vor. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler an 
öffentlichen	Grundschulen	 insgesamt	sowie	mit	evangelischer	bzw.	katholischer	
Konfession in den Schuljahren 2013/2014 bis 2022/2023 kann Anlage 1 entnom-
men werden.

Die Anzahl und der Anteil der Teilnehmenden am evangelischen bzw. katho-
lischen	 Religionsunterricht	 nach	 Schulart	 an	 öffentlichen	 allgemein	 bildenden	
Schulen in den Schuljahren 2013/2014 bis 2022/2023 kann Anlage 2 entnommen 
werden. 

Die Teilnahme am Ethikunterricht wird im Rahmen der amtlichen Schulstatis-
tik für weiterführende Schulen nach Klassenstufe erhoben. Die Anzahl und der 
Anteil der Teilnehmenden am Ethikunterricht nach Klassenstufe und Schulart 
an	 öffentlichen	 allgemein	 bildenden	 Schulen	 in	 den	 Schuljahren	 2013/2014	 bis	
2022/2023 kann Anlage 3 entnommen werden.

Der islamische Religionsunterricht sunnitischer Prägung (IRU) wird seit dem 
Schuljahr	2020/2021	im	Rahmen	der	amtlichen	Schulstatistik	an	den	öffentlichen	
allgemein bildenden Schulen erhoben. Die folgende Tabelle weist die Zahl der 
Teilnehmenden sowie deren Anteile an der Gesamtschülerzahl für die Schuljahre 
2020/2021 bis 2022/2023 aus.
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1)  Eingeschränkte Validität der Daten (erste Erhebung im Rahmen der amtlichen Schulstatistik 
bei gleichzeitiger Corona-Pandemie).

Datenquelle: Amtliche Schulstatistik.

Die Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler am syrisch-orthodoxen, 
orthodoxen, jüdischen, alevitischen und altkatholischen Religionsunterricht beru-
hen auf den Angaben der jeweiligen Religionsgemeinschaft. 

Daten zu den Schülerinnen und Schülern, die am Religionsunterricht der weiteren 
Konfessionen teilnehmen, werden innerhalb der amtlichen Schulstatistik nicht er-
hoben. Aus Daten, die die Träger des Religionsunterrichts zur Verfügung stellen, 
ergibt	sich	für	die	öffentlichen	Schulen:

1 Schuljahr 2021/2022 
2 Schuljahr 2022/2023
3 Schuljahr 2023/2024

  4.  aus welchen Gründen an  den Grundschulen  kein Ethikunterricht  stattfindet, 
insbesondere unter Darstellung, wie es die Landesregierung bewertet, dass 
es dadurch für eine wachsende Zahl von Kindern ohne Konfession kein Bil-
dungsangebot gibt;

14.  ob und wie sie plant, Ethik für das Grundschullehramt als Studien- und Prü-
fungsfach einzuführen; 

15.  ob und wann sie plant, das Fach Ethik verbindlich an allen Grundschulen in 
Baden-Württemberg einzuführen (bitte unter Darstellung eines konkreten Zeit-
plans). 

Die Fragen 4, 14 und 15 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet. 

Dem Ausbau des Faches Ethik kommt eine hohe Bedeutung zu, um auch den 
nicht am Religionsunterricht teilnehmenden Schülerinnen und Schülern ein ent-
sprechendes weltanschaulich neutrales Bildungsangebot machen zu können. 
Daher setzt die Landesregierung das Ziel, dieses Fach in allen Schularten und 
Klassenstufen einzuführen, sukzessive um. Der Ausbau an allen auf den Grund-
schulen aufbauenden Schularten ab Klasse 5 ist inzwischen abgeschlossen und 
wird	flächendeckend	angeboten.	
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Für	 eine	flächendeckende	Einführung	des	Ethikunterrichts	 an	Grundschulen	be-
ginnend mit Klasse 4 sind bereits Konzepte erarbeitet und erste Vorbereitungen 
für eine schrittweise Einführung von Ethik an Grundschulen wurden bereits ge-
troffen.	So	wurden	beispielsweise	ein	Bildungsplan	und	eine	Konzeption	zur	Fort-
bildung	 und	 Qualifizierung	 von	 Lehrkräften	 entwickelt.	 Auch	 das	 Studienfach	
Ethik im Studiengang Lehramt Grundschule an den Pädagogischen Hochschulen 
kann im Falle einer Entscheidung für die Einführung und nach Ergänzung der 
Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge des Kultusministeriums ein-
gerichtet werden.

Eine Entscheidung über den Zeitpunkt der Einführung von Ethik an Grundschulen 
konnte vor dem Hintergrund der derzeitigen Ressourcen- und Finanzsituation je-
doch	noch	nicht	getroffen	werden.	

Der staatliche Auftrag zur ethisch-moralischen Erziehung beschränkt sich jedoch 
nicht auf einzelne Schulfächer wie den Ethik- oder den Religionsunterricht. Er 
ist vielmehr eine Querschnittsaufgabe von Schule und Unterricht und ist auch für 
die Grundschule als übergeordnetes Ziel im Leitfaden Demokratiebildung, in den 
Leitperspektiven sowie in den Fachplänen verankert. 

 5.  wie sie die Erfahrung von Schulkindern in den Grundschulen bewertet, die 
nicht am Religionsunterricht teilnehmen, hinsichtlich der Themen Ausgren-
zung und fehlender Zugehörigkeit;

 6.  was diejenigen Kinder, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, in die-
ser Zeit machen, insbesondere unter Darlegung, welche Empfehlung sie den 
Grundschulen für die Gestaltung dieser Zeit gibt; 

 7.  wie sie sicherstellt, dass für Schülerinnen und Schüler, die in der Grundschule 
den Religionsunterricht nicht besuchen, ausreichend Kontingentstunden für 
den Ersatzunterricht zur Verfügung stehen, da die Schülerinnen und Schüler 
im Rahmen der verlässlichen Grundschule parallel zum Religionsunterricht 
beschult werden müssen; 

12.  aus welchen Gründen das Fach Ethik nicht mit dem Fach Religion gleichge-
stellt ist; 

13.  welche Alternativangebote zum Fach Religion für konfessionslose Kinder an 
den Grundschulen in Baden-Württemberg angeboten werden, insbesonde-
re unter Darstellung, ob diese mit zusätzlichen Kosten für die Familien der 
Schülerinnen und Schüler verbunden sind;

Die Fragen 5 bis 7, 12 und 13 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemein-
sam beantwortet.

Der bekenntnisgebundene Religionsunterricht genießt eine hervorgehobene verfas-
sungsrechtliche Stellung aufgrund von Artikel 7 Absatz 3 GG und Artikel 18 Lan-
desverfassung sowie den §§ 96 und 98 Schulgesetz Baden-Württemberg. Dem-
nach	ist	bekenntnisgebundener	Religionsunterricht	Pflichtfach	an	den	öffentlichen	
Schulen. Er ist zu ermöglichen, wenn eine Mindestschülerzahl, ggfs. auch klas-
sen-, klassenstufen- und schulstandortübergreifend, von acht Schülerinnen und 
Schülern zustande kommt. 

Am Ethikunterricht müssen diejenigen Schülerinnen und Schüler teilnehmen, 
die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, sofern Religions- und Ethikunter-
richt in der jeweiligen Stundentafel vorgesehen sind. Ethikunterricht ist insoweit 
ebenfalls	Pflichtfach,	im	Schulgesetz	ist	jedoch	keine	Wahlmöglichkeit	zwischen	
Religionsunterricht und Ethik angelegt. Dementsprechend müssen Schülerinnen 
und Schüler, die einem Bekenntnis angehören, für das Religionsunterricht grund-
sätzlich eingerichtet ist, prinzipiell am entsprechenden Religionsunterricht teil-
nehmen. Das Fach Ethik ist unabhängig von der rechtlichen Institutionalisierung 
als Ersatzfach sowohl formal als auch hinsichtlich der Anforderungen dem Reli-
gionsunterricht gleichgestellt.
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Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler, die nicht am bekenntnisgebundenen 
Religionsunterricht teilnehmen, weil sie dem entsprechenden Bekenntnis nicht 
angehören oder weil sie sich aus Glaubens- und Gewissensgründen abgemeldet 
haben oder abgemeldet wurden oder weil für ihr Bekenntnis kein Religionsunter-
richt angeboten wird, den Ethikunterricht besuchen müssen, sofern er in dem je-
weiligen Bildungsgang eingerichtet ist. Dieser ist an der Grundschule jedoch noch 
nicht realisiert. Daher stehen auch keine Kontingentstunden für einen parallelen 
Unterricht zum Religionsunterricht zur Verfügung. 

Aufgrund der grundgesetzlich geschützten negativen Religionsfreiheit dürfen 
Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, nicht im 
Religionsunterricht mitbetreut oder unterrichtet werden. Den Schülerinnen und 
Schülern muss demnach in der Regel in dieser Zeit ein anderes Bildungsange-
bot gemacht werden. In Frage kommen beispielsweise Angebote im Rahmen der 
Verlässlichen Grundschule. Darüber hinaus kann der Religionsunterricht in den 
Randstunden	stattfinden.	Kosten	dürfen	für	die	Erziehungsberechtigten	aufgrund	
der geschützten negativen Religionsfreiheit jedoch nicht entstehen.

Bei der Ausgestaltung dieser Vorgaben achten die Schulleitungen und die betei-
ligten Lehrkräfte darauf, dass die sich hieraus ergebende Praxis von den Kindern 
und deren Erziehungsberechtigten nicht als Zurücksetzung oder gar Diskriminie-
rung empfunden wird. 

 8.  wie viele Lehrkräfte in den vergangenen zehn Schuljahren bis heute an den 
verschiedenen Schularten für den Ethikunterricht zur Verfügung standen bzw. 
stehen, insbesondere unter Darstellung, ob deren Zahl ausreichend war bzw. 
ist (bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr und Schulart); 

 9.  wie viele Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung für das Fach Ethik in den ver-
gangenen zehn Schuljahren bis heute neu an den Schulen in Baden-Württem-
berg eingestellt wurden (bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr und Schulart); 

10.  wie viele Lehrkräfte für den Ausbau des Ethikunterrichts an den Grundschu-
len notwendig wären; 

11.  mit welchen finanziellen Kosten sie durch die Einführung des Ethikunterrichts 
an den Grundschulen rechnen würde;

Die Fragen 8 bis 11 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Die Zahl der Lehrkräfte mit einer Lehrbefähigung im Lehrbereich Ethik an den 
öffentlichen	 allgemein	 bildenden	 Schulen	 in	 den	 Schuljahren	 2013/2014	 bis	
2022/2023 ist in Anlage 4 ausgewiesen. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Daten für die Einstellungsjahre 2018 bis 2023 
für Lehrkräfte mit Lehrbefähigung im Fach Ethik aufgeführt. In den davor liegen-
den	Jahren	wurden	keine	vergleichbaren	nach	Lehrämtern	und	Fächern	ausdiffe-
renzierten Auswertungen vorgenommen. 

Quelle: Kultusministerium – Einstellungsstatistik

Für den Ausbau bzw. die Einführung des Ethikunterrichts an Grundschulen geht 
das Kultusministerium von einem Mehrbedarf im Umfang von 460 Vollzeitäqui-
valenten aus. Diese verteilen sich entsprechend der Anzahl der teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler auf alle Grundschulen. 
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Der Mehrbedarf von 460 Deputaten entsprechen mit den Richtsätzen von 2024 (inkl. 
Versorgungspauschale und Beihilfe) Ausgaben in Höhe von über 35 Mio. Euro pro 
Jahr.

Durch die Einführung des Studienfachs Ethik im Rahmen des Studiengangs Lehr-
amt Grundschule entstehen für die erste Phase der Lehrkräftebildung zusätzliche 
Ressourcenbedarfe an den Pädagogischen Hochschulen. Je nach konkreter Aus-
gestaltung, etwa der Zahl der Studienplätze, ist von anfänglichen Kosten von ge-
schätzt etwa rund 2 Mio. Euro pro Jahr auszugehen.

Für die Durchführung des Vorbereitungsdienstes (VD) an allen Grundschulsemi-
naren für Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte entsteht insgesamt ein Bedarf an  
2 bis 4 Deputaten je VD.

Zur kurzfristigen Bedarfsdeckung durch Fortbildung von Bestandslehrkräften ist 
ein vorübergehender durchschnittlicher Stellenbedarf von 7 Deputaten und jähr-
lich rund 250 000 Euro für sonstige Kosten für voraussichtlich 5 Jahre notwendig. 

Die hier für Aus- und Fortbildung angeführten notwendigen Lehrerdeputate sind 
bereits im angegebenen Gesamtbedarf enthalten.

Schopper
Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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